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Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 “Energieeinsparung und Wärmeschutz‘ des Österreichischen
Institut für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des
Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).



Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen Stand 2017 verwendet.

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Eingabedaten:

Bauphysikalische Eingabedaten:

Haustechnische Eingabedaten:

lt. Plan vom 20.10.1995

lt. Plan vom 20.10.1995 und Begehung vom 12.3.2019

lt. Begehung vom 12.3.2019

Angewandte Berechnungsverfahren:

Bauteile

Fenster

Heiztechnik

Raum lufttechnik

Kühltechnik

Beleuchtung

Unkonditionierte Gebäudehülle vereinfacht
oder detailliert

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht
oder detailliert

Wärmebrücken vereinfacht
oder detailliert

Verschattungsfaktoren vereinfacht
oder detailliert

EN SO 6946:2003-10

EN ISO 10077-1:2006-12

ÖNORM H 5056:2014-11-01

ÖNORM H 5057:2011-03-01

ÖNORM H 5058:2011-03-01

ÖNORM H 5059:2010-01-01

ÖNORM B 8110-6:2014-11-15
EN SO 13789:1990-10

ÖNORM B 8110-6:2014-11-15
EN lSO 13370:2005-06

ÖNORM B 811 0-6:201 4-11-15, Formel 12 oder 13
ÖNORM B 8110:2014-11-15

ÖNORM B 8110-6:2014-11-15
ÖNORM B 8110-6:2014-11-15

ifEA Institut tOr Energieauswels Gmblf, Bölirnerwaldstraße 3, 4020 Linz, Austria

Tel.: +435 9000-3794, Fax: 44305 9000-53794, E-Mail: otfice@itea.at, Web: www.ifeaat

Hinweise zum Datenschutz: www.ifea.at/datcnschutz, UID: ATU 6299 8402, FN 286135, Landesgericht Linz



BEZEICHNUNG

Gebäude(-teN)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grunclstücksnr.

IFe1) -1\Sllii TiP

tniern tvne,de

1998

Ebe)sberg

45201

260 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,SK PEB SK C02 SK

HWBeeq: Der Referenu-Hetzwärmebedarf ist ene Wärmemenge. die in den Räumen
bereitgestellt werdee muss, um diene uuf einer normativ geforderten Raumtemperatur.
ohne Berücksichtigung elifälliger Erträge aus Wärreertickgewinnung, zu hellen.

WWWB: Der Warmmanserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäedekategorte etc
tlächenbezogener Defeultwert festgelegt.

HEB: Beim Hetzenergtebedarf merden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasnerwärmebederf die Verluste den gebäudetechnischen Systems
berücksichtigt, dazu zühlen insbesondere die Verluste der Wärrnebereitstellung, der
Wärrneeerteitung, der Wärmenpeicherung und der Wärmeabgabe sowie etifältiger
Hitfnenergie.

HHSB: Der Haushattestrontedarf ist als ttächenbezogener Defeultwert festgelegt. Er
entspricht in etwa dem durchschniSichen flächenbezogenen Slromnerbreuch eines
österreichischen Haushalts.

fGEE

EEB: Der Endenergtebedanl umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarl den
Hausheltsstrombederf, abzüglich eltfälliger Endenergieerträge end zuzüglich einen
dafür notwendigen Hilfnenergiebederfn. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebederf).

fune: Der Qesamtenergteeffiztenz-Fektor ist der Quotient aus dem Endenergiebecterf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Prtmärenergtebedarf ist der Endenergiebederf einschließlich der Verluste in
alten Vorketten. Der Primärenergiebederf weist einen emeuerbemn )PEEan) und einen
nicht emeuerbaren (PEBn ‘.) Anteit euf.

COe: Geuemte den Endenergiebederf zuzurechnende Kohtendioxtdenäestonen,
einschtiettlich jener für Vorkelten.

Atte Werte getten unter der Annahme etnes normterten Benuteerinnenverhattens. Ste geben den .Jahresbedarf pro Quadratmeter behetzter BruBo-Grundfläctie an.

Diener Energieeunwein entspricht den Vorgehen der Richtlinie 6 Energieeinsperung und Würmeschutz‘ den Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU über die Gennmtenurgieefhzienz on Gebäuden nnd den Energieeuswein-Vorlege-Geselzeu )EAVG). Der Ermitllungszeitreum für die Koneersionnfaktoren für Pnmärenergie
und Kohlendionideminnionen iut 2004-2008 (Strom. 2009 -2013), und es wurden übliche Allokelionnregeln unterstellt.
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Wohnen

Mehrfamflienhäuser

Beuttlerweg 1, 3, 5, 7

4030 Linz

553/1

Baujahr

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

ai.

1



Brutto-Grundfläche 3.53623 m2 charakteristische Länge 2,20 m mittlerer U-Wert 0,571 W/m2K

Bezugsfläche 2.828,98 m2 Klimaregion N LEKT-Wert 4079

Brutto-Volumen 10.643,73 m5 Heiztage 222 d Art der Lüftung Fensterlüftung

Gebäude-Hüllfläche 4.831,51 m2 Heizgradtage 3554 Kd Bauweise schwere

Kompaktheit (NV) 0,45 hrn Norm-Außentemperatur -13,5 C Soll-Innentemperatur 20 00

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwärmebedarf k.A. HWB Ref.RK 61,58 kWh/m‘a
Heizwärm ebedarf HWB RK 61,58 kWhlrn‘a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB RK 106,45 kWhlm2a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. fGco 1,143

Erneuerbarer Anteil k.A.

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf 234319 kWh/a HWB ROt,SK 66,26 kWh/m‘a

Heizwärmebedarf 204.600 kWh/a HWBSK 57,86 kWh/m‘a

Warmwasserwärmebedarf 45.175 kWh/a WWWB 12,78 kWhlm2a

Heizenergiebedarf 335.689 kWh/a HEB SK 9493 kWh/m2a

Energieaufwandszahl Heizen
eAwz.H 1,34

Haushaltsstrombedarf 58.083 kWh/a HHSB 16,43 kWhhn‘a
Endenergiebedarf 393.772 kWh/a EEBSK 111,35 kWh/m2a

Primärenergiebedarf 621.460 kWh/a PEBSK 175,74 kWh/m2a

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar 539.877 kWh/a PEBnerr.,SK 152,67 kWh/ma
Primärenergiebedarf erneuerbar 81.583 kWh/a PEBOrO.SK 23,07 kWh/m‘a

Kohlendioxidemissionen (optional) 113.706 kgla CO2SK 32,15 kg/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor f GEE 1,144

Photovoltaik-Export 0 kWh/a PVEXPOS,SK 0,00 kWh/m0a

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Sabine Riederer

Ausstellungsdatum 23.04.2019 Unterschrift S ‘.‘

Gültigkeitsdatum 22.04.2029

IN ST ITUT FU R
ENERGIEAUSWEIS GMBH

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten 34ijjI erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheilen unterschiedlicher Lage können aus Grrinden der Geometrie und L‘t4‘hitricli(flch iftrer nergiekennzah an von der hier
angegebenen abweichen. Tot.: +4305 9000 3794 1 Fax: +4305 9000 53794

‚uali. ulh.,v 1 .7b.
ArchiPHYSIK 16.1.39 - lizenziert für IFEA eJttr 314020 Lin7 23.04.2019
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220 m

0,45 um

Energiebedarf
Standortklima

Nutzenergie Endenergie

Mehrfamilienhäuser

Primärenergie 002-Emissionen

HWBSK 57,86 kWh/m‘a HEBsK

HWB Ref,SK 66,26 kWh/mta Q Umw,WP

Gebäude mit Bezugs-Transmissionsleitwert
Standortklima

Mehrfamilienhäuser

HWB 26 49,51 kWh/mta 26 (1 + 2 / Ic)

HWB 26,SK 47,51 kWh/m‘a HEB 26,SK

Q Umw,WP,26

80,92 kWh)m‘a KEB 26

KB Def,NP

EEB 26,SK 97,34 kWh/ma

Datenblatt - ArchiPHYSIK
1 351_1 905767 Linz, Beuttlerweg 1, 3, 5, 7

Gebäudedaten: Wohnen

Brutto-Grundfläche

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche

3.536,23 m2

10,643,73 m3

4.831 ‚51 m2

charakteristische Länge (Ic)

Kompaktheit (NV)

«l‘{
“ :$

..‘
.f 1 .‘

Haushaltsstrom 58.083 16,43 58.083 16,43

Hilfsenergie • 706 0,20

Warmwasser • 45.175 12,78 111.233 31,46

Heizung 204.600 57,86 223.750 63,27

Gesamt 307.858 87,06 393.772 111,35

110.937

1.348

169.073

340.100

621.460

31,37

0,38

47,81

96,18

:. ‘r‘‘

94,93 kWhIna KEB SK EEB SK

fGEE

16.030

194

32.368

65.111

4,53

0,06

9,15

18,41

175,74 113.706 32,15

111,35 kWh/mea

1,144 -
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Energiekennzahlen für die Anzeige in
Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung 1351_1 905767_Linz, Beuttlerweg 1,3, 5,7
Gebäudeteil Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhäuser Baujahr 1998
Straße Beuttlerweg 1, 3, 5,7 Katastralgemeinde Ebelsberg
PLZIOrt 4030 Linz KG-Nr. 45201
Grundstücksnr. 553/1 Seehöhe 260

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

HWB 66 kWhlm2a fGEE 1,14
Energieausweis Ausstellungsdatum 23.04.2019 Gültigkeitsdatum 22.04.2029

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -‚ deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

HV«JB Der Heizv,ärmehedart beschreibt jene Wärrnernengrr, welche don Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeluhrt werden
mL1SS. Einheit: kWhim Jahr

GEE Der Gesarntenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus den, Endenergrehcrlerf und einem Referenz-Endenergiehedarf
(Anforderung 2007)

EAVG §3 Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsohjekl in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Besland-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Hoizwärmebedarf Lind der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebäudes oder des Nutzungsohjekts anzugehen Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als aLich
für den von diesem beauftragten Ininrohilienmakler

EAVG §4 (lj Bein, Verkaut eines GehäLides hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gchauoes der
Bestandgeher dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe (1er Vertragserklarung des Käufers oder Bestandnehmers einen
Zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen uder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen

EAVG §6 Wird den Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft in Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB,

EAVG §7 (1) Wird dein Käufer oder Bestandnehrner entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Enorgioausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dor Alter und der Art des Gebäudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
12) Wird den, Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Errergieausweis ausgehändigt. so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen crlor selbst einen Energieausweis
einholen, und die ihm daraus entstandener, Kosten vont Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nactr § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden GewährleistningsansprLichs
oder die Rechtsfolge Lrnlerlassener Aushändigninq nach § 7 Abs 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksan,.

EA\JG §9 (1) Ein Verkaufer. Bestandgeber eder ln,mehilieninakler. der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- eder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärn,ehedart und den Gesarntenergieoftizienz-Fakfor des Gebäudes oder dos
Nutzungsobtekts anzugehen. begeht sofern die Tat nicht der, Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder
nach anderen Verwelturrgsstrafbestimnrungen unI strengerer Strafe bedroht ist, eine Ven.caitungsübertretung Lind ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber über die lnformafionspflicht nach dieser Bestimnrning aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe (1er heider,
Werte beziehungsweise zur EinholLrng eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeher, (1er es entgegen § 4 LnirterläSsf,
1. dent Käufer oder Bestandnehi‘ncr rectrtzeitig eii,en hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzul-eger, oder
2. dem KäLiter oder Beslandnehmer nach Vertragsabschluss einer] Energieausweis oder eine
vollständige Kopie desselben auszuhändigen begeht. sofern die Tat nicht (len Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfullt oder nach anderen Venvaltungsstrafbestin,,nrungen reif strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretur,g und ist n,it einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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